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251 EINLADUNG ZUR NÄCHSTEN SITZUNG 

DES KREISTAGES DES HOCHSAUER-
LANDKREISES AM 16. DEZEMBER 2020 

 
Gem. § 33 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung 
gebe ich hiermit bekannt, dass die nächste Sitzung 
des Kreistages des Hochsauerlandkreises am Mitt-
woch, dem 16.12.2020, Beginn: 17:00 Uhr, in der 
Schützenhalle Bigge, Stadionstraße 11, 59939 
Olsberg, stattfindet. 
 
Tagesordnung 
 
I Öffentlicher Teil 
 
1. Einwohnerfragestunde gem. § 12 der Ge-

schäftsordnung für den Kreistag 
 
2. Erklärung des Landrates zum aktuellen 

Stand der Corona-Pandemie einschließlich 
der Einrichtung eines Impfzentrums im 
Hochsauerlandkreis 

 
3. Annahme der Niederschrift über die Sitzung 

des Kreistages am 06.11.2020 
 
4. Wahlprüfung 
 
4.1 Prüfung der Gültigkeit der Kreistagswahl am 

13. September 2020 
 
4.2 Prüfung der Gültigkeit der Landratswahl am 

13. September 2020 
 
5. Ausschussbesetzung 
 
5.1 Mitgliedschaft in einem Ausschuss des 

Kreistages; 
hier: Antrag des Kreistagsmitgliedes 
 Reinhard Loos vom 08.11.2020 

 
6. Bildung der Einigungsstelle gem. § 67 Lan-

despersonalvertretungsgesetz (LPVG) und 
Benennung der Beisitzer/innen 

 
7. Benennung des ehrenamtlichen Behinder-

tenbeauftragten für den Hochsauerlandkreis 
 
8. Bestellung des Kreisbrandmeisters 
 
9. Haushaltsangelegenheiten 
 
9.1 Haushalt 2020; 
 Bericht zur Ausführung des Haushalts 
 
9.2 Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 

und des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 
 
 Einbringungsrede des Landrates 
 
9.3 Stellenplan 2021 
 
10. Jahresabschlüsse 2019 

10.1 Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen 
des Hochsauerlandkreises 

 hier: Jahresabschluss zum 31.12.2019 
 
11. Änderung der Hauptsatzung des Hoch-

sauerlandkreises 
 
12. Gewährung einer Entschädigung für Online-

Fraktionssitzungen 
 
13. Wirtschaft, Struktur, Digitalisierung und Tou-

rismus 
 
13.1 Beteiligungsbericht des Hochsauerlandkrei-

ses zum 31.12.2019 
 
13.2 Wirtschaftspreis des Hochsauerlandkreises 

(Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 
23.11.2020) 

  
 Wirtschaftspreis des Hochsauerlandkreises 

(Antrag des Kreistagsmitgliedes Dietmar 
Schwalm (FWG & LINKE) vom 29.11.2020) 

 
14. Gesundheit und Soziales 
 
14.1 Rettungsdienst; 

hier: Risikobericht 2020 
 
15. Angelegenheiten der Abfallwirtschaft 
 
15.1 Wirtschaftsplan 2021 für den Abfallentsor-

gungsbetrieb des Hochsauerlandkreises 
 
15.2 Wirtschaftsplan 2021 der Gesellschaft für 

Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH 
 
15.3 Gebührenkalkulation 2021 für die Benut-

zung der Abfallentsorgungsanlagen des Ab-
fallentsorgungsbetriebes des Hochsauer-
landkreises 

 
15.4 Änderung der Gebührensatzung des Hoch-

sauerlandkreises über die Benutzung der 
Abfallentsorgungsanlagen: Erlass der 5. 
Nachtragssatzung 

 
II Nichtöffentlicher Teil 
 
16. Breitbandausbau im Hochsauerlandkreis, 

Zuwendungsvertrag Bundesförderpro-
gramm 6. Call 

 
17. Vergabeangelegenheiten 
 
17.1 Vergabeangelegenheit; 

Vergabe des Auftrags über den Ausbau der 
K68/1 zwischen Marsberg (NRW) und Hes-
peringhausen (Hessen) 

 
17.2 Vergabeangelegenheit; 

Vergabe des Auftrags über die Heizungsar-
beiten für den Neubau des Berufskolleg Ber-
liner Platz in Arnsberg 
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17.3 Vergabeangelegenheit; 
Vergabe des Auftrags über die Raumluft-
technik für den Neubau des Berufskolleg 
Berliner Platz in Arnsberg 
Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 
02.12.2020 

 
17.4 Vergabeangelegenheit; 

Vergabe des Auftrags über die Schwach-
stromanlagen für den Neubau des Berufs-
kollegs Berliner Platz in Arnsberg 

 
18. Beteiligung an der Betriebsgesellschaft Ra-

dio Hochsauerlandkreis mbH & Co. KG 
hier: Kapitalerhöhung zum 31.12.2020 

 
Meschede, 08.12.2020 
 
gez. 
Dr. Schneider 
Landrat 
 

 

252 BEKANNTMACHUNG DES JAHRESER-

GEBNISSES DES RETTUNGSDIENSTES 
(NOTFALLRETTUNG UND KRANKEN-
TRANSPORT) DES HOCHSAUERLAND-
KREISES FÜR DAS WIRTSCHAFTS-
JAHR 2019 GEM. § 26 ABS. 4 EIGENBE-
TRIEBSVERORDNUNG FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (EIGVO 
NRW) VOM 16.11.2004 (GV. NRW. 2004 
S. 644) 

 
1. Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in 

seiner Sitzung am 04.09.2020 einstimmig be-
schlossen, die Jahresbilanz des Rettungsdiens-
tes (Notfallrettung und Krankentransport) des 
Hochsauerlandkreises zum 31.12.2019 in Ak-
tiva und Passiva mit 20.031.714,32 € und die 
Gewinn- und Verlustrechnung, die mit einem 
Jahresüberschuss von 556.466,61 € ab-
schließt, sowie den Lagebericht festzustellen. 

 Er beschloss weiter, den in der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresüber-
schuss von 556.466,61 € in voller Höhe zur Ei-
genkapitalverzinsung an den Haushalt des 
Hochsauerlandkreises abzuführen. 

 Die Gemeindeprüfungsanstalt in Herne hat mit 
Verfügung vom 29.10.2020 den Bestätigungs-
vermerk des Wirtschaftsprüfers vollinhaltlich 
übernommen und den abschließenden Prü-
fungsvermerk erteilt. 

 
2. Abschließender Vermerk der gpaNRW: 
 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der 
bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung 
i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW 
gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes 
Rettungsdienst (Notfallrettung und Kranken-
transport) des Hochsauerlandkreises. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Quantum GmbH, Werne, be-
dient. 
 
Diese hat mit Datum vom 20.07.2020 den nach-
folgend dargestellten uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNAB-
HÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Rettungsdienst des Hochsauerlandkrei-
ses 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Rettungs-
dienst des Hochsauerlandkreises – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. De-
zember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht des Rettungsdienst 
des Hochsauerlandkreises für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. 
den einschlägigen deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage des Eigenbetriebes 
zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
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Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grunds-
ätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt.  
Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und 
[der für die Überwachung Verantwortlichen] für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung ei-
nes Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
[Die für die Überwachung Verantwortlichen 
sind] verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbe-
triebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht be-
inhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
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 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als 
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigen-
betriebes abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass der 
Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebes vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage des Eigenbetrie-
bes. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientier-
ten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Ri-
siko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 

 
3. Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht für 

das Wirtschaftsjahr 2019 ist gem. § 26 Abs. 4 
(EigVO NRW) öffentlich bekannt zu machen 
und danach bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfüg-
bar zu halten.  

 
Der Jahresabschluss 2019 liegt bis zur öffentli-
chen Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswe-
sen, Steinwiese 3, 59872 Meschede, im Raum 
1.220 zur Einsichtnahme aus. 

 
Die gpANRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Quantum GmbH 
ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 
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Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprü-
fers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Er-
gänzung gemäß § 3 der Verordnung über die 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 
nicht erforderlich. 
 
gpaNRW 

Im Auftrag 
Gregor Loges 

 
 
Meschede, 23.11.2020 
 
Der Landrat 
gez. 
Dr. Schneider

 

 

253 BEKANNTMACHUNG GEM. § 10 BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ (BIMSCHG) UND GEM. 

§ 19 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Die Firma Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co. KG, v. d. Geschäftsführer Frank Bohle u. Benedikt Ludwig 
mit Sitz in 59929 Brilon, Radlinghauser Straße 7 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmi-
gungsbehörde, mit Datum vom 18.10.2020 eine Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den 
Betrieb einer Windenergieanlage WEA 1 des Typs Nordex N149 mit einer Nabenhöhe von 125 m und einer 
Leistung von 5.700 kW in Brilon-Madfeld auf den nachfolgend bezeichneten Grundstücken beantragt: 
 

Bezeichnung Anlagen-Nr.  Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 1 8194539.1 Madfeld 23 32, 49, 48 

 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage vom Typ Nordex N 
149 mit 125 m Nabenhöhe, einem Rotordurchmesser von 149 m und einer Nennleistung von 5.700 kW. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
Auf Antrag des Antragstellers nach § 7 Abs. 3 UVPG wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 
Der Entfall der Vorprüfung wird von der Genehmigungsbehörde als zweckmäßig erachtet. 
 
Das beantragte Vorhaben wird hiermit gem. § 10 BImSchG i.V.m. § 19 UVPG bekannt gemacht.  
 
Sofern die Genehmigung erteilt wird, beabsichtigt die Antragstellerin, den Antragsgegenstand nach Vollzieh-
barkeit der Genehmigung zu verwirklichen. Die Anlage soll im 4. Quartal 2021 in Betrieb genommen werden.  
 
Einzelheiten ergeben sich aus dem im Internet zu veröffentlichenden und bei den u. g. Verwaltungsstellen 
auszulegenden Antrag, den beigefügten Plänen, Zeichnungen und Beschreibungen zu Art und Umfang des 
Vorhabens.  
 
Die auszulegenden Unterlagen beinhalten insbesondere folgende Unterlagen: 
 

Lfd.-Nr.:/ 
Register 

Bezeichnung der Unter-
lagen 

Stichwortartige  
Charakterisierung 

0 Anschreiben zum Antrag Anschreiben zum Antrag, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 

1 Antrag gem. § 4 BImSchG Formular 1, Projektkurzbeschreibung N 149 

2 Bauvorlagen Bauantrag, Baubeschreibung 

3 Kosten Herstellungskosten (Betriebsgeheimnis) 

4 Standort und Umgebung Übersicht Windpark „Hamm-Stemmel“, Topografische Karte 
1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000, Amtlicher Lageplan, 
Abstandsflächenberechnung, Hindernisangaben für die Luft-
fahrtbehörde, Transport, Zuwegung, Kranforderung 

5 Anlagenbeschreibung Bestätigungsschreiben Typenprüfung – NORDEX Windenergie-
anlage N 149, Technische Beschreibung – Nordex Windener-
gieanlage N 149/5.X, Übersichtszeichnung N 149, Abmessung 
Gondel und Blätter, Fundament N 149 

6 Stoffe Wassergefährdende Stoffe NORDEX Windenergieanlage N 
149, Getriebeölwechsel Nordex Windenergieanlage, Sicher-
heitsdatenblätter 
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7 Abfallmengen / -entsor-
gung 

Angaben zu den Abfallmengen Anlagentyp N 149, Angaben zu 
den Abfallmengen Anlagentyp N 149, Angaben zu den Abfall-
mengen nach Inbetriebnahme einer NORDEX N 149 

8 Abwasser Informationen zur Entstehung von Abwasser 
 

9 Schutz vor Lärm und sons-
tigen Immissionen 

Schallgutachten; Bericht Nr. 216094-03.03 – Koetter vom 
02.10.2020, Schallemissionen, Leistungskurven, Schubbei-
werte N 149, Oktav-Schallleistungspegel, Option Serrations an 
Nordex-Blättern, Schattenwurfprognose; Bericht Nr. 216094-
04.03 Koetter vom 02.10.2020, Turbulenzbetrachtung; Bericht 
I17-SE-2020-450 vom 30.10.2020 

10 Anlagensicherheit Technische Beschreibung – Nordex Blitzschutz, Technische Be-
schreibung – Nordex Grundlagen Brandschutz, Technische Be-
schreibung – Maßnahmen Eisansatz, Technische Beschreibung 
– Kennzeichnung von Nordex Windenergieanlagen, Technische 
Beschreibung – Kennzeichnung Gefahrenfeuer, Technische Be-
schreibung – Nordex Sichtweitenmessung, Flucht- und Ret-
tungsplan, IDD-Rotorblatt-Eiserkennungssystem 

11 Arbeitsschutz bei Errich-
tung und Wartung 

Arbeitsschutz & Sicherheit in Nordex-Windenergieanlagen, Si-
cherheitshandbuch in und auf Nordex-Windenergieanlagen, 
Technische Beschreibung Befahranlage 

12 Brandschutz Nordex-Brandschutzkonzept, Nordex-Flucht und Rettungsweg, 
Nordex Brandmeldesystem Gondel, Nordex Feuerlöschsystem 
Gondel, Brandschutztechnische Analyse, Brandschutzkonzept; 
Bericht Nr. 1592005 AB – Kramps Ingenieure vom 21.10.2020 

13 Störfallverordnung – 12. 
BImSchV 

Hinweis zur Störfall-Verordnung 

14 Maßnahmen nach Be-
triebseinstellung 

Maßnahmen nach Betriebseinstellung, Rückbauaufwand für 
Windenergieanlagen (Betriebsgeheimnis), Beispiele Rückbau-
aufwand (Betriebsgeheimnis), Herstellererklärung Vorläufige 
Materialzusammenstellung (Betriebsgeheimnis), Rückbauver-
pflichtung, Rückbaukostenschätzung (Betriebsgeheimnis) 

15 Sonstiges UVP-Bericht; Landschaft und Plan vom 30.10.2020, Land-
schaftspflegerischer Begleitplan; Landschaft und Plan vom 
07.04.2020, Protokoll einer FFH-Verträglichkeitsprüfung; Land-
schaft und Plan vom 10.05.2017, Plan Bestandseingriff; Land-
schaft und Plan vom 02.03.2020, Bewertung des Landschafts-
bild; Landschaft und Plan vom 02.03.2020, Ausgleichsflächen-
übersicht; Landschaft und Plan vom 02.03.2020, Artenschutz-
rechtliche Prüfung; Planungsbüro Landschafts- und Tierökolo-
gie, Wolf Lederer vom 27.03.2020, Hydrogeologisches Gutach-
ten; Projekt-Nr: 99821 – GUV vom 05.05.2020, Darstellung der 
optischen Wirkung; Ramboll 17-1-3011-001-O vom 23.03.2020 

 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen des Vorhabens können innerhalb der Auslegungsfrist vom 15.12.2020 bis ein-
schließlich 14.01.2021 [1 Monat] gem. § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) i.V.m. § 27a Abs. 
1 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) und § 10 Abs. 1 Satz 8 i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 3 der 9. 
BImSchV auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) und über das UVP-Portal  des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://uvp-verbund.de/startseite 
eingesehen werden.  
 
Die gem. § 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG i.V.m. § 10 Abs. 1 der 9. BImSchV vorzunehmende Auslegung des 
Antrages und der dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen Unterlagen über die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens wird somit gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 PlanSiG durch Veröffentlichung im 
Internet ersetzt. 
 
Daneben liegen der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen und die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens während des o.g. Auslegungszeitraumes jedoch als 
zusätzliches Informationsangebot gem. § 3 Abs. 2 PlanSiG auch beim Hochsauerlandkreis als Genehmi-
gungsbehörde, Untere Umweltschutzbehörde (Zimmer 233), Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon sowie der Stadt 
Brilon, Fachbereich IV 61 – Stadtplanung, Zimmer 33, Am Markt 1, 59929 Brilon aus und können dort während 

https://uvp-verbund.de/startseite
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der Dienststunden unter Berücksichtigung der aufgrund der COVID-19-Pandemie geltenden Schutz-und Hy-
gienebestimmungen eingesehen werden. Weitere Termine sind ggf. nach vorheriger telefonischer Vereinba-
rung möglich. Die zum Zeitpunkt der Einsichtnahme in den genannten Verwaltungsstellen jeweils geltenden 
Infektionsschutz-und Hygienebestimmungen sowie ggfls. erforderlich werdende Zutrittsbeschränkungen (z.B. 
Änderung der Dienststunden, Pflicht zur Terminabsprache) sind zu beachten.  
 
Dienststunden des Hochsauerlandkreises sind: 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude des Hochsauerlandkreises ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine Termin-
absprache unter der Tel.-Nr. 02961/943155 erforderlich. 
 
Dienststunden der Stadtverwaltung Brilon sind: 
Montag bis Mittwoch von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr,  
Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und  
Freitag von 8:30 Uhr bis13:00 Uhr.  
 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude der Stadt Brilon ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine Terminabsprache unter 
der Tel.-Nr. 02961/794150 erforderlich. 
 
Zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfi-
zierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 22. März 2020 und den dazu ergange-
nen Änderungen u.a. Mindestabstände von 1,50 m zwischen einzelnen Personen grundsätzlich einzuhalten. 
Von daher können die Unterlagen grundsätzlich jeweils nur von 1 Person eingesehen werden, soweit es sich 
nicht um Personen eines gleichen Haushalts handelt.   
 
Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen das Vorhaben können innerhalb der Einwendungs-
frist vom 15.12.2020 bis 15.02.2021 bei den vorgenannten Auslegungsstellen erhoben werden. Mit Ablauf 
dieser Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Die Einwendungen müssen schriftlich oder elektronisch erhoben werden und Namen sowie die volle leserliche 
Anschrift des Einwenders enthalten (E-Mail: immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de). Einwendungen, die 
Name und Adresse des Einwenders nicht eindeutig erkennen lassen, können im Verfahren nicht berücksichtigt 
werden.  
 
Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, wieso das Vorhaben für unzulässig gehalten wird (substantiierte 
Einwendung).  
 
Soweit Name und Anschrift bei Bekanntgabe der Einwendungen an den Antragsteller oder an die im Geneh-
migungsverfahren beteiligten Behörden unkenntlich gemacht werden sollen, ist hierauf im Einwendungsschrei-
ben hinzuweisen. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige Unterzeichner als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet 
ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein. Gleichförmige Einwendungen, die die oben genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn der Vertreter 
keine natürliche Person ist. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die form- und fristgerecht erhobenen 
Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann. Beim Erörterungstermin soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben 
werden, ihre Einwendungen zu erläutern. Die Entscheidung, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, wird 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Sofern ein Erörterungstermin durchgeführt wird, findet dieser wie folgt statt: 
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Datum: 14.04.2021 
Uhrzeit: 10:00 Uhr 
Ort: Großer Sitzungssaal Kreishaus Brilon 
 Am Rothaarsteig 1 
 59929 Brilon 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so 
wird sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der beteiligten Be-
hörden, der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Auslegungsstellen Einwendungen erhoben 
haben. Sonstige Personen können als Zuhörer an dem Termin teilnehmen, sofern genügend freie Plätze zur 
Verfügung stehen. Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin ergehen nicht mehr. 
 
Sollte der Erörterungstermin wegfallen oder vertagt werden, wird die Entscheidung hierüber nach Ablauf der 
Einwendungsfrist öffentlich bekannt gemacht. 
 
Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen und den Genehmigungsantrag an die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Auf die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maßgebenden Vorschriften (Bundes-Immissionsschutzgesetz, 9. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) wird hingewiesen.  
 
Brilon, 08.12.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40504-2020-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Reinsch 
 

 

254 BEKANNTMACHUNG GEM. § 10 BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ (BIMSCHG) UND GEM. 

§ 19 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Die Firma Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co.KG, v.d. Geschäftsführer Herrn Frank Bohle u. Benedikt 
Ludwig mit Sitz in 59929 Brilon, Radlinghauser Straße 7 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Ge-
nehmigungsbehörde, mit Datum vom 28.04.2020 eine Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung 
und den Betrieb von einer Windenergieanlage vom Typ Nordex N 163 mit einer Nabenhöhe von 164 m und 
einer Nennleistung von 5.700 kW in Brilon-Madfeld auf den nachfolgend bezeichneten Grundstücken bean-
tragt: 
 

Bezeichnung Anlagen-Nr.  Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 2 8194481.1 Madfeld 23 16, 12, 17 

 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage vom Typ Nordex N 
163 mit 164 m Nabenhöhe, einem Rotordurchmesser von 163 m und einer Nennleistung von 5.700 kW. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Auf Antrag des Antragstellers nach § 7 Abs. 3 UVPG wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 
Der Entfall der Vorprüfung wird von der Genehmigungsbehörde als zweckmäßig erachtet. 
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Das beantragte Vorhaben wird hiermit gem. § 10 BImSchG i.V.m. § 19 UVPG bekannt gemacht.  
 
Sofern die Genehmigung erteilt wird, beabsichtigt die Antragstellerin, den Antragsgegenstand nach Vollzieh-
barkeit der Genehmigung zu verwirklichen. Die Anlage soll im 4. Quartal 2021 in Betrieb genommen werden.  
 
Die auszulegenden Unterlagen beinhalten insbesondere folgende Unterlagen: 
 

Lfd.-Nr.:/ 
Register 

Bezeichnung der Unter-
lagen 

Stichwortartige  
Charakterisierung 

0 Anschreiben zum Antrag Anschreiben zum Antrag, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 

1 Antrag gem. § 4 BImSchG Formular 1, Projektkurzbeschreibung N 163 

2 Bauvorlagen Bauantrag, Baubeschreibung 

3 Kosten Herstellkosten (Betriebsgeheimnis) 

4 Standort und Umgebung Übersicht Windpark „Hamm-Stemmel“, Topografische Karte 
1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000, Amtlicher Lageplan, 
Abstandsflächenberechnung, Hindernisangaben für die Luft-
fahrtbehörde, Transport, Zuwegung, Kranforderung 

5 Anlagenbeschreibung Bestätigungsschreiben Typenprüfung – NORDEX Windenergie-
anlage N 163, Technische Beschreibung – Nordex Windener-
gieanlage N163/5.X, Übersichtszeichnung N 163, Abmessung 
Gondel und Blätter 

6 Stoffe Wassergefährdende Stoffe NORDEX Windenergieanlage N 
163, Getriebeölwechsel Nordex Windenergieanlage, Sicher-
heitsdatenblätter 

7 Abfallmengen / -entsor-
gung 

Angaben zu den Abfallmengen Anlagentyp N 163, Angaben zu 
den Abfallmengen nach Inbetriebnahme einer NORDEX N 163 

8 Abwasser Informationen zur Entstehung von Abwasser 

9 Schutz vor Lärm und sons-
tigen Immissionen 

Schallgutachten; Bericht Nr. 216094-03.03 – Koetter vom 
02.10.2020, Schallemissionen, Leistungskurven, Schubbei-
werte N 163, Oktav-Schallleistungspegel, Option Serrations an 
Nordex-Blättern, Schattenwurfprognose; Bericht Nr. 216094-
04.03 Koetter vom 02.10.2020, Turbulenzgutachten; Bericht I17-
SE-2020-450 vom 30.10.2020 

10 Anlagensicherheit Technische Beschreibung – Nordex Blitzschutz, Technische Be-
schreibung – Nordex Grundlagen Brandschutz, Technische Be-
schreibung – Maßnahmen Eisansatz, Technische Beschreibung 
– Kennzeichnung von Nordex Windenergieanlagen, Technische 
Beschreibung – Kennzeichnung Gefahrenfeuer, Technische Be-
schreibung – Nordex Sichtweitenmessung, Flucht- und Ret-
tungsplan, IDD-Blade Rotorblatt-Eisdetektion 

11 Arbeitsschutz bei Errich-
tung und Wartung 

Arbeitsschutz & Sicherheit in Nordex-Windenergieanlagen, Si-
cherheitshandbuch in und auf Nordex-Windenergieanlagen, 
Technische Beschreibung Befahranlage 

12 Brandschutz Nordex-Brandschutzkonzept, Nordex-Flucht und Rettungsweg, 
Nordex Brandmeldesystem Gondel, Nordex Feuerlöschsystem, 
Brandschutztechnische Analyse, Brandschutzkonzept; Bericht 
Nr. 0292001 – Kramps Ingenieure vom 06.04.2020 
 

13 Störfallverordnung – 12. 
BImSchG 

Hinweis zur Störfall-Verordnung 

14 Maßnahmen nach Be-
triebseinstellung 

Maßnahmen nach Betriebseinstellung, Rückbauaufwand für 
Windenergieanlagen (Betriebsgeheimnis), Beispiele Rückbau-
aufwand (Betriebsgeheimnis), Herstellererklärung Vorläufige 
Materialzusammenstellung (Betriebsgeheimnis), Rückbauver-
pflichtung, Rückbaukostenschätzung (Betriebsgeheimnis) 

15 Sonstiges UVP-Bericht; Landschaft und Plan vom 30.10.2020, Land-
schaftspflegerischer Begleitplan; Landschaft und Plan vom 
07.04.2020, Protokoll einer FFH-Verträglichkeitsprüfung; Land-
schaft und Plan vom 10.05.2017, Plan Bestandseingriff; Land-
schaft und Plan vom 02.03.2020, Bewertung des Landschafts-
bild; Landschaft und Plan vom 02.03.2020, Ausgleichsflächen-
übersicht; Landschaft und Plan vom 02.03.2020, Artenschutz-



 

341 
 

rechtliche Prüfung; Planungsbüro für Landschafts- und Tieröko-
logie, Wolf Lederer vom 27.03.2020, Hydrogeologisches Gut-
achten; Projekt-Nr: 99821 – GUV vom 05.05.2020 

 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen des Vorhabens können innerhalb der Auslegungsfrist vom 15.12.2020 bis ein-
schließlich 14.01.2021 [1 Monat] gem. § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) i.V.m. § 27a Abs. 
1 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) und § 10 Abs. 1 Satz 8 i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 3 der 9. 
BImSchV auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) und über das UVP-Portal  des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://uvp-verbund.de/startseite 
eingesehen werden.  
 
Die gem. § 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG i.V.m. § 10 Abs. 1 der 9. BImSchV vorzunehmende Auslegung des 
Antrages und der dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen Unterlagen über die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens wird somit gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 PlanSiG durch Veröffentlichung im 
Internet ersetzt. 
 
Daneben liegen der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen und die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens während des o.g. Auslegungszeitraumes jedoch als 
zusätzliches Informationsangebot gem. § 3 Abs. 2 PlanSiG auch beim Hochsauerlandkreis als Genehmi-
gungsbehörde, Untere Umweltschutzbehörde (Zimmer 233), Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon sowie der Stadt 
Brilon, Fachbereich IV 61 – Stadtplanung, Zimmer 33, Am Markt 1, 59929 Brilon aus und können dort während 
der Dienststunden unter Berücksichtigung der aufgrund der COVID-19-Pandemie geltenden Schutz-und Hy-
gienebestimmungen eingesehen werden. Weitere Termine sind ggf. nach vorheriger telefonischer Vereinba-
rung möglich. Die zum Zeitpunkt der Einsichtnahme in den genannten Verwaltungsstellen jeweils geltenden 
Infektionsschutz-und Hygienebestimmungen sowie ggfls. erforderlich werdende Zutrittsbeschränkungen (z.B. 
Änderung der Dienststunden, Pflicht zur Terminabsprache) sind zu beachten.  
 
Dienststunden des Hochsauerlandkreises sind: 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude des Hochsauerlandkreises ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine Termin-
absprache unter der Tel.-Nr. 02961/943155 erforderlich. 
 
Dienststunden der Stadtverwaltung Brilon sind: 
Montag bis Mittwoch von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr,  
Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und  
Freitag von 8:30 Uhr bis13:00 Uhr.  
 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude der Stadt Brilon ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine Terminabsprache unter 
der Tel.-Nr. 02961/794150 erforderlich. 
 
Zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfi-
zierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 22. März 2020 und den dazu ergange-
nen Änderungen u.a. Mindestabstände von 1,50 m zwischen einzelnen Personen grundsätzlich einzuhalten. 
Von daher können die Unterlagen grundsätzlich jeweils nur von 1 Person eingesehen werden, soweit es sich 
nicht um Personen eines gleichen Haushalts handelt.   
 
Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen das Vorhaben können innerhalb der Einwendungs-
frist vom 15.12.2020 bis 15.02.2021 bei den vorgenannten Auslegungsstellen erhoben werden. Mit Ablauf 
dieser Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Die Einwendungen müssen schriftlich oder elektronisch erhoben werden und Namen sowie die volle leserliche 
Anschrift des Einwenders enthalten (E-Mail: immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de). Einwendungen, die 
Name und Adresse des Einwenders nicht eindeutig erkennen lassen, können im Verfahren nicht berücksichtigt 
werden.  
 

https://uvp-verbund.de/startseite
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, wieso das Vorhaben für unzulässig gehalten wird (substantiierte 
Einwendung).  
 
Soweit Name und Anschrift bei Bekanntgabe der Einwendungen an den Antragsteller oder an die im Geneh-
migungsverfahren beteiligten Behörden unkenntlich gemacht werden sollen, ist hierauf im Einwendungsschrei-
ben hinzuweisen. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige Unterzeichner als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet 
ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein. Gleichförmige Einwendungen, die die oben genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn der Vertreter 
keine natürliche Person ist. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die form- und fristgerecht erhobenen 
Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann. Beim Erörterungstermin soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben 
werden, ihre Einwendungen zu erläutern. Die Entscheidung, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, wird 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Sofern ein Erörterungstermin durchgeführt wird, findet dieser wie folgt statt: 
 
Datum: 14.04.2021 
Uhrzeit: 10:00 Uhr 
Ort: Großer Sitzungssaal Kreishaus Brilon 
 Am Rothaarsteig 1 
 59929 Brilon 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so 
wird sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der beteiligten Be-
hörden, der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Auslegungsstellen Einwendungen erhoben 
haben. Sonstige Personen können als Zuhörer an dem Termin teilnehmen, sofern genügend freie Plätze zur 
Verfügung stehen. Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin ergehen nicht mehr. 
 
Sollte der Erörterungstermin wegfallen oder vertagt werden, wird die Entscheidung hierüber nach Ablauf der 
Einwendungsfrist öffentlich bekannt gemacht. 
 
Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen und den Genehmigungsantrag an die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Auf die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maßgebenden Vorschriften (Bundes-Immissionsschutzgesetz, 9. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) wird hingewiesen.  
 
Brilon, 08.12.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40191-2020-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Reinsch 
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255 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR 

DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ – LZG NRW) 
 
Frau Martin Novoselac *14.02.1981 in Berlin z.Zt. unbekannten Aufenthaltes, ist eine Ordnungsverfügung über 
die Zwangsweise Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges HSK-MN281 wegen Nichtzahlung der Kraftfahrzeug-
steuer durch den Landrat des Hochsauerlandkreises vom 21.10.2020 zuzustellen (Az.: 47/36.HSK-MN281). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen 
Zustellungsbevollmächtigten ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche Zustellung erforderlich.  
 
Die Bescheide liegen bei meinem Straßenverkehrsamt in 59929 Brilon, Am Rothaarsteig 1, Zimmer 10, zur 
Entgegennahme bereit.  
 
Die Bescheide gelten an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Gegen den Bescheid des Landrates des Hochsauerlandkreises vom 21.10.2020 kann vor dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage kann auch 
durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge-
reicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-
stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Internetseite www.justiz.de.  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Meschede, 26.11.2020 
 
Hochsauerlandkreis  
Der Landrat  
Fachdienst 47 Straßenverkehrsamt  
- Zulassungsstelle -  
Az.:  47/36. HSK-MN281 
 
Im Auftrag  
gez.  
Jahn 
 

 

256 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR 

DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ – LZG NRW) 
 
Herrn Ion Leonte *20.09.1987 in Ors. Brosteni Jud. Suceava z.Zt. unbekannten Aufenthaltes, ist eine Ord-
nungsverfügung über die Zwangsweise Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges HSK-LI31 wegen Nichtzahlung 
der Kraftfahrzeugsteuer durch den Landrat des Hochsauerlandkreises vom 26.10.2020 zuzustellen (Az.: 
47/36.HSK-LI31). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen 
Zustellungsbevollmächtigten ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche Zustellung erforderlich.  
 
Die Bescheide liegen bei meinem Straßenverkehrsamt in 59929 Brilon, Am Rothaarsteig 1, Zimmer 10, zur 
Entgegennahme bereit.  
 
Die Bescheide gelten an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind.  
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Gegen den Bescheid des Landrates des Hochsauerlandkreises vom 26.10.2020 kann vor dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage kann auch 
durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge-
reicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-
stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Internetseite www.justiz.de.  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Meschede, 03.12.2020 
 
Hochsauerlandkreis  
Der Landrat  
Fachdienst 47 Straßenverkehrsamt  
- Zulassungsstelle -  
Az.:  47/36. HSK-LI31 
 
Im Auftrag  
gez.  
Jahn 
 

 

257 BEKANNTMACHUNG DER AUSLEGUNG DES ENTWURFS DER MELDEUNTERLAGEN ZUR 

MELDUNG EINES EUROPÄISCHEN VOGELSCHUTZGEBIETS „DIEMEL- UND HOPPECKETAL 
MIT WÄLDERN BEI BRILON UND MARSBERG“ AUF DEM GEBIET DER STÄDTE BRILON, 
MARSBERG, OLSBERG, BAD WÜNNENBERG UND BÜREN 

 
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben im Jahre 2009 einstimmig die Richt-
linie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Richtlinie 2009/147/EG – V-RL vom 30. November 2009) 
beschlossen und damit die Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02. April 1979 über die Erhaltung wildle-
bender Vogelarten kodifiziert. Die Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) gehört neben der Flora-Fauna-Habitat-Richt-
linie (FFH-Richtlinie) zu den wichtigsten Beiträgen der Europäischen Union (EU) zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt in der EU. Das Gesamtziel besteht für die FFH-Arten und -Lebensräume sowie für alle europäischen 
Vogelarten darin, einen günstigen Erhaltungszustand zu bewahren beziehungsweise die Bestände der Arten 
und Lebensräume langfristig zu sichern. 
 
Für das zu meldende VSG Gebiet ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um ein, faktisches Vogelschutz-
gebiet‘ handelt. Hierunter werden Gebiete verstanden, die im ursprünglichen Meldeprozess vor 2004 nicht als 
VSG ausgewiesen wurden, obwohl sie aufgrund der Datenlage hätten ausgewiesen werden müssen, weil sie 
ebenfalls zu den für den Vogelschutz „geeignetsten Gebieten“ gehören. Dort gilt das Schutzregime gemäß 
Art. 4 Abs. 4 Satz 1 Vogelschutz-Richtlinie. Aus diesem Grunde können sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
Auswirkungen auf Pläne und Projekte ergeben. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt aus diesem Grunde, gemäß § 32 Abs. 1 Gesetz über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) iVm § 51 des Gesetzes zum Schutz der Natur 
in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz NRW – LNatSchG NRW), in der geltenden Fassung, der 
Europäischen Kommission – über die Bundesrepublik Deutschland – ein weiteres Gebiet nach der Richtlinie 
2009/147/EG des Rates vom 30.11.2009 zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten zu melden.  
 
Das LANUV hat das Gebiet nach den in Art. 4 Abs. 1 iVm Anhang III FFH-RL bzw. nach den in Art. 4 Abs. 1 
und 2 V-RL genannten naturschutzfachlichen Kriterien entsprechend den Vorgaben der Natura 2000-Richtli-
nien und der ständigen Rechtsprechung auf europäischer und Bundesebene geprüft und ermittelt.  
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Vorschlagsgebiet:  
 
DE-4517-401 „Diemel- und Hoppecketal mit Wäldern bei Brilon und Marsberg“ gemäß der anliegenden Karte. 
 
Hiermit wird dieses Vorhaben und gem. Ziffer 2.2 der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen 
Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) vom 06.06.2016 (VV-Habitat-
schutz) und dem § 46 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LNatSchG NRW) 
analog iVm § 3 Abs. 1 Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG) die Auslegung der Meldeunterlagen zur Einsicht-
nahme im Internet bekannt gemacht.  
 
Die Unterlagen zu der beabsichtigten Gebietsmeldung, aus denen sich die Art, der Umfang sowie die Gründe 
der Meldung ergeben, stehen in der Zeit vom 22.12.2020 bis einschließlich 12.02.2021 auf der Internetseite 
der Bezirksregierung Arnsberg unter 
 

www.bra.nrw.de/4869465 
 
zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung. 
 
Gem. § 3 Abs. 1 PlanSiG ersetzt die Veröffentlichung im Internet die physische Auslegung. 
 
Als zusätzliches Informationsangebot besteht die Möglichkeit die Meldeunterlagen bei den folgenden Stellen 
physisch vor Ort einzusehen: 

- Bezirksregierung Arnsberg  
- Bezirksregierung Detmold  
- Hochsauerlandkreis (Kreishaus Meschede)  
- Kreis Paderborn (Kreishaus Paderborn)  
- Stadt Brilon 
- Stadt Marsberg 
- Stadt Olsberg 
- Stadt Bad Wünnenberg 
- Stadt Büren 

 
Die Meldeunterlagen liegen im vorgenannten Zeitraum in den nachfolgend benannten Gebäuden während der 
unten angegebenen Öffnungszeiten zur allg. Einsichtnahme aus: 
 

Bezirksregierung Arnsberg 
Hansastraße 19 
59821 Arnsberg 
 
Raumnummer 14 

Mo 08:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00 Uhr 
Di 08:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00 Uhr 
Mi 08:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00 Uhr 
Do 08:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00 Uhr 
Fr 08:30 – 14:00 Uhr 

 
Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 02931/82-2608 

Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstraße 15 
32756 Detmold 
 
Raumnummer A 229 

Mo 08:00 – 12.00 / 13:30 – 15:00 Uhr 
Di 08:00 – 12.00 / 13:30 – 15:00 Uhr 
Mi 08:00 – 12.00 / 13:30 – 15:00 Uhr 
Do 08:00 – 12.00 / 13:30 – 15:00 Uhr 
Fr 08:00 – 12.00 / 13:30 – 15:00 Uhr 

 
Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 05231/71-5103 

Hochsauerlandkreis 
Kreishaus Meschede  
Steinstr. 27 
59872 Meschede 
 
Raumnummer 690 

Mo 08:30 – 12:00 / 14:00 – 15:30 Uhr 
Di 08:30 – 12:00 / 14:00 – 17:00 Uhr 
Mi 08:30 – 12:00 / 14:00 – 15:30 Uhr 
Do 08:30 – 12:00 / 14:00 – 15:30 Uhr 
Fr 08:30 – 12:00 Uhr 

 
Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 0291/94-1664 

Kreis Paderborn 
Kreishaus Paderborn 
Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 
Raumnummer A.03.16 

Mo 08:30 – 12:00 Uhr 
Di 08:30 – 12:00 Uhr 
Mi 08:30 – 12:00 Uhr 
Do 08:30 – 12:00 / 14:00 – 18:00 Uhr 
Fr 08:30 – 12:00 Uhr 
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Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 05251/308-6608 

Stadt Brilon 
Am Markt 1 
Fachbereich IV – Bauwesen, Abtl. Stadtplanung 
59929 Brilon 
 
Raumnummer 32 

Mo 08:30 – 12:30 / 14:00 – 15:45 Uhr 
Di 08:30 – 12:30 / 14:00 – 15:45 Uhr 
Mi 08:30 – 12:30 / 14:00 – 15:45 Uhr 
Do 08:30 – 12-30 / 14:00 – 18:00 Uhr 
Fr 08:30 – 13:00 Uhr 

 
Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 02961/794-150 oder 02961/794-147 

Stadt Marsberg 
Lillers-Str. 8 
34431 Marsberg 
 
Raumnummer 34 

Mo 08:00 – 12:30 Uhr 
Di 08:00 – 12:30 / 14:00 – 16:00 Uhr 
Mi 08:00 – 12:30 Uhr  
Do 08:00 – 12:30 / 14:00 – 18:00 Uhr 
Fr 08:00 – 12:30 Uhr 

 
Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 02992/602-247 

Stadt Olsberg 
Bigger Platz 6 
59939 Olsberg 
 
Raumnummer 115 

Mo 08:00 – 12:00 Uhr 
Di 08:00 – 12:00 / 13:30 – 16:00 Uhr 
Mi 08:00 – 12:00 Uhr 
Do 08:00 – 12:00 / 13:30 – 18:00 Uhr 
Fr 07:30 – 13:00 Uhr 

 
Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 02962/982275 

Stadt Bad Wünnenberg 
Kirchstraße 10 
33181 Bad Wünnenberg 
 
Sitzungszimmer 

Mo 08:00 – 12:30 / 14:00 – 16:00 Uhr 
Di 08:00 – 12:30 / 14:00 – 16:00 Uhr 
Mi 08:00 – 12:30 Uhr 
Do 08:00 – 12:30 / 14:00 – 17:30 Uhr 
Fr 08:00 – 12:30 Uhr 

 
Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 02953/70984 

Stadt Büren 
Königstraße 16 
33142 Büren 
 
Raumnummer 2 

Mo 08:30 – 16:00 Uhr 
Di 08:30 – 16:00 Uhr 
Mi 08:30 – 16:00 Uhr 
Do 08:30 – 16:00 Uhr 
Fr 08:30 – 12:00 Uhr 

 
Vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 02951/970-102 

 
Aufgrund der aktuellen Pandemielage ist zur Einsichtnahme zwingend eine telefonische Terminvereinbarung 
erforderlich. Die Terminvereinbarung ist jeweils unter den oben genannten Telefonnummern möglich. Es wird 
darauf hingewiesen, dass bei Inanspruchnahme der Einsichtnahme die Vorgaben der Coronaschutzverord-
nung und das vor Ort vorgeschriebene Hygienekonzept einzuhalten sind.  
 
1. 
 
Eigentümer und sonstige Berechtigte können während der Auslegungszeit, also vom 22.12.2020 bis zum 
12.02.2021,  

- bei der Bezirksregierung Arnsberg (Anschrift s.o.) 
- bei der Bezirksregierung Detmold (Anschrift s.o.) 
- beim Hochsauerlandkreis (Anschrift s.o.) 
- beim Kreis Paderborn (Anschrift s.o.) 
- bei der Stadt Brilon (Anschrift s.o.) 
- bei der Stadt Marsberg (Anschrift s.o.) 
- bei der Stadt Olsberg (Anschrift s.o.) 
- bei der Stadt Bad Wünnenberg (Anschrift s.o.) 
- bei der Stadt Büren (Anschrift s.o.) 

 
Bedenken und Anregungen schriftlich vorbringen. 
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Grundsätzlich können Bedenken und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Die 
Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift wird für dieses Verfahren gem. § 4 Abs. 1 PlanSiG ausgeschlossen, 
da die Abgabe einer Niederschrift aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens nicht für den gesamten 
Zeitraum (22.12.2020 bis 14.02.2021) gewährleistet werden kann. Statt einer Erklärung zur Niederschrift kann 
gem. § 4 Abs. 2 PlanSiG die Abgabe von einfachen elektronischen Erklärungen unter AnhoerungVogelschutz-
gebiet@bra.nrw.de als E-Mail erfolgen. 
 
Nach Ablauf der Frist eingehende Anregungen und Bedenken können nicht mehr berücksichtigt werden. Aus 
der Eingabe muss die vollständige Anschrift zu ersehen sein. Die Anregungen und Bedenken sollen näher 
begründet sein; es soll zumindest das betroffene Gebiet, der naturschutzfachliche Belang sowie die Art der 
Betroffenheit bzw. Beeinträchtigung dargelegt sein. Stellungnahmen ohne diesen Mindestgehalt können nicht 
berücksichtigt werden.  
 
Soweit zu dem Vorhaben Anregungen und Bedenken eingehen, wird die Bezirksregierung Arnsberg als An-
hörungsbehörde diese überprüfen und an das zuständige Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen weiterleiten.  
 
Kosten, die im Rahmen des Anhörungsverfahrens, beispielsweise durch die Einsichtnahme, entstehen, kön-
nen nicht erstattet werden.  
 
2.  
 
Zur weitergehenden und freizugänglichen Unterrichtung der Öffentlichkeit über Ziele, Zweck und Auswirkun-
gen der vorgesehenen Gebietsmeldungen werden weitere Informationen wegen der im Zuge der Covid-19-
Pandemie bundesweit verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen durch ein entsprechendes Informa-
tionsangebot ab dem 22.12.2020 auf der Internetseite  
 

www.bra.nrw.de/4869465 
 
zur Verfügung gestellt.  
 
 
Arnsberg, den 04.12.2020 
 
Im Auftrag 
gez. 
Schlaberg 
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